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Eigenschaften 
 
Bremsenreiniger ist ein Universalreiniger für das KFZ-Gewerbe 
– speziell zur Entfernung öl- oder fetthaltiger Verschmutzungen. 
Das Produkt reinigt und entfettet problemlos alle Metalle, Glas, 
Keramik und die meisten Kunststoffe ohne Rückstände zu hinter-
lassen. 
 
Einsatz 
 
Universalreiniger für das KFZ-Gewerbe. Ideal zur Reinigung von 
Trommel- und Scheibenbremsen, Brems- und Kupplungsbelägen, 
Benzin- und Ölpumpen, Vergasern, Feder, Buchsen, usw. 
 
Anwendung 
 
Materialverträglichkeit testen. Verschmutzte Teile einsprühen 
und Wirkstoff ablaufen lassen. Teile an der Luft trocknen oder 
mit einem trockenen Tuch abreiben. Bei starken Verschmutzun-
gen Vorgang wiederholen. Hartnäckige Verkrustungen gegebe-
nenfalls mit Bürste bearbeiten. 
 
Sicherheitshinweise 
 
BITTE BEACHTEN: 
Nicht auf lackierte Teile, Kunststoffe oder Leder sprühen. Nicht 
auf spannungsführende Leitungen oder Teile sprühen. 
 
Hinweise auf Etikett und EG – Sicherheitsdatenblatt beach-
ten! 
 
Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Tempe-
raturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht 
gewaltsam öffnen oder verbrennen. Außer Reichweite von 
Kindern aufbewahren. 
 
Kennzeichnung 

 

     
 
R-Sätze 
 
12 Hochentzündlich. 36/38 Reizt die Augen und die Haut. 51/53 
Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig 
schädliche Wirkungen haben. 66 Wiederholter Kontakt kann zu 
spröder oder rissiger Haut führen. 67 Dämpfe können Schläfrig-
keit und Benommenheit verursachen. 
 
S-Sätze 
 
2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 16 Von Zündquel-
len fernhalten - Nicht rauchen. 23 Aerosol nicht einatmen 29 
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
 
 
 
 

Verpackung 
 
500 ml Spray 
 
Hinweis 
 
Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen 
Erkenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatz-
zweck kann daraus nur bedingt abgeleitet werden. Jeder Verwender 
unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke 
eigenverantwortlich prüfen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


